
Niederschrift

über die 20. Sitzung des Kreistages des Landkreises Merzig-Wadern in der
Amtszeit 2019-2024 am Montag, 11.07.2022, 17:00 Uhr, im großen
Sitzungssaal des Kreisverwaltungsgebäudes in Merzig, Bahnhofstraße 44.

Vorsitzende:
Schlegel-Friedrich, Daniela 66663 Merzig

Mitglieder:
Brüning, Irene CDU 66693 Mettlach
Gillenberg, Andrea CDU 66687 Wadern
Gillenberg, Michael CDU 66663 Merzig
Hoffmann, Andreas CDU 66706 Perl
Kläser, Axel CDU 66701 Beckingen
Klauck, Michaela, Dr. CDU 66679 Losheim am See
Kost, Judith CDU 66663 Merzig
Mertes, Alwin CDU 66679 Losheim am See
Schneider, Josef Peter CDU 66687 Wadern
Schreiner, Gisbert CDU 66693 Mettlach
Seiwert, Bernd CDU 66663 Merzig
Wagner, Frank CDU 66663 Merzig
Willems, Thorsten CDU 66709 Weiskirchen
Braun, Gerhard SPD 66701 Beckingen
Fixemer, Anneliese SPD 66663 Merzig
Kautenburger, Matthias SPD 66663 Merzig
Müller, Stefan SPD 66663 Merzig
Rehlinger, Torsten SPD 66663 Merzig ab 17:05 Uhr
Scheid, Stefan SPD 66679 Losheim am See
Schirrah, Alexander SPD 66706 Perl
Theobald, Peter SPD 66709 Weiskirchen
Uder, Hans-Josef SPD 66693 Mettlach
Weber, Cedric SPD 66687 Wadern
Lessel, Ute GRÜNE 66687 Wadern
Mayers, Marita GRÜNE 66663 Merzig
Morbe, Veronika GRÜNE 66687 Wadern
Wilkin, Jonathan GRÜNE 66701 Beckingen
Roth, Karl AfD 66679 Losheim am See
Altpeter, Bernd FDP 66663 Merzig
Hoffmann-Schmidt, Barbara parteilos 66701 Beckingen

Gäste:
Leistenschneider, Tina, Freie Journalistin 66663 Merzig SZ
Sünnen, Mirjam 66663 Merzig

von der Verwaltung:
Conrad, Katrin 66663 Merzig
Gräve, Volker 66663 Merzig
Gutmann, Doris 66663 Merzig
Hotz-Schäfer, Rudolf 66663 Merzig
Jackl, Thomas 66663 Merzig
Klein, Aline 66663 Merzig
Klein, Werner 66663 Merzig
Klinkner, Antonia 66663 Merzig Protokollführerin
Michler, Ralf 66663 Merzig
Puhl, Thomas 66663 Merzig
Schmitz, Jutta 66663 Merzig
Schrecklinger, Doreen 66663 Merzig
Willkomm, Wolfgang 66663 Merzig
Zehren, Thomas 66663 Merzig
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Es fehlten:

Mitglieder:
Leibig, Michael CDU 66687 Wadern
Engel, Reinhold DIE LINKE 66701 Beckingen entschuldigt
Tröger, Ewa DIE LINKE 66693 Mettlach entschuldigt

Tagesordnung:

I. Öffentliche Sitzung
1 Schulentwicklungsplan des Landkreises Merzig-Wadern, Stand: Mai 2022

Vorlage: BV/789/2022
2 Änderung der Schulbezeichnung der Förderschule Lernen Noswendel

Vorlage: BV/788/2022
3 Benennung von Vertreterinnen und Vertretern sowie Ersatzvertreterinnen

und Ersatzvertretern des Landkreises Merzig-Wadern in die
Schulregionkonferenz für die Amtszeit 01.11.2022 bis 31.10.2024
Vorlage: BV/787/2022

4 Feststellung des Jahresabschlusses sowie Entlastung der Landrätin und der
Kreisbeigeordneten für das Haushaltjahr 2018
Vorlage: BV/785/2022

5 Satzung über Leistungen und Kostenbeiträge in der Kindertagespflege im
Landkreis Merzig-Wadern
Vorlage: BV/800/2022

6 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen

II. Nichtöffentliche Sitzung
7 Einstellung einer Abteilungsleiterin/eines Abteilungsleiters für die

Finanzabteilung
Vorlage: PV/776/2022

8 Einstellung einer Leiterin/eines Leiters für das Amt für Bauverwaltung -
Stellenausschreibung
Vorlage: PV/783/2022

9 Einstellung von drei Schulsozialarbeitern (m/w/d) in Teilzeit
Vorlage: PV/795/2022

10 Einstellung einer/eines Beschäftigten für Jugendhilfeplanung und
Controlling (Stv. Leitung)
Vorlage: PV/796/2022

11 Höhergruppierung eines Beschäftigten
Vorlage: PV/797/2022

12 Hausinterne Stellenausschreibung - Besetzung der Stelle einer
Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters für Wohngeld
Vorlage: PV/798/2022

13 Hausinterne Stellenausschreibung - Besetzung der Stelle einer
Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters für ordnungsrechtliche
Angelegenheiten
Vorlage: PV/799/2022 (abgesetzt)
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Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr

Die Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden und stellt fest, dass form- und
fristgerecht eingeladen wurde. Hiergegen ergibt sich kein Widerspruch. Die
Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Der Kreistag beschließt gemäß § 175 Abs. 4 KSVG einstimmig,
Tagesordnungspunkt 5 „Satzung über Leistungen und Kostenbeiträge in der
Kindertagespflege im Landkreis Merzig-Wadern“ ohne Vorberatung durch den
Kreisausschuss in der heutigen Sitzung zu behandeln.

Der Tagesordnungspunkt 13 „Hausinterne Stellenausschreibung – Besetzung der
Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters für ordnungsrechtliche
Angelegenheiten“ wird auf Vorschlag der Vorsitzenden einvernehmlich
abgesetzt, da das Votum des Personalrates noch aussteht.

I. Öffentliche Sitzung

1 Schulentwicklungsplan des Landkreises Merzig-Wadern, Stand:
Mai 2022
Vorlage: BV/789/2022

Folgende Erläuterungen lagen vor:

Gemäß § 37 des Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Saarland
(Schulordnungsgesetz - SchoG) vom 5. Mai 1965 in der derzeit gültigen
Fassung stimmen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung die
kommunalen Schulträger auf der Ebene der Gemeindeverbände die
planerischen Grundlagen für die Entwicklung eines ausgewogenen
Bildungsangebotes ab und stellen für ihr Gebiet Schulentwicklungspläne
auf.

Laut der Verordnung über die Grundsätze der Schulentwicklungsplanung
im Saarland (Schulentwicklungsplanungsverordnung) vom 21.12.2012 in
der derzeit gültigen Fassung stellt jeder Gemeindeverband im Rahmen
seiner Zuständigkeit als Schulträger für sein Gebiet einen
Schulentwicklungsplan auf.

Die Gemeindeverbände waren verpflichtet, der Schulaufsichtsbehörde
erstmals zum 31. Mai 2013 Schulentwicklungspläne im Sinne dieser
Verordnung mit einem Planungszeitraum von drei Jahren vorzulegen.
Die Schulentwicklungspläne sind im Anschluss an den genannten
Planungszeitraum zum 31. Mai des jeweiligen Jahres fortzuschreiben und
vorzulegen, wobei ein Planungszeitraum von fünf Jahren abzudecken ist.
Zum 31.05.2016 wäre wieder ein Schulentwicklungsplan vorzulegen
gewesen.
Die Schulaufsichtsbehörde hatte aufgrund der damaligen
Flüchtlingsthematik die Frist allerdings um ein Jahr verlängert, so dass der
letzte Schulentwicklungsplan zum 31.05.2017 mit einem Planungszeitraum
von fünf Jahren vorzulegen war.

Demnach wäre zum 31.05.2022 wieder ein Schulentwicklungsplan mit
einem Planungszeitraum von fünf Jahren vorzulegen. Das Ministerium für
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Bildung und Kultur hat mit Schreiben vom 17.02.2022 mitgeteilt, dass
aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden
Auswirkungen auf das Alltagsgeschehen in den Schulverwaltungsämtern
die Frist zur Abgabe der Schulentwicklungspläne verlängert und auf den
30.09.2022 festgesetzt wird.

Somit muss der Schulentwicklungsplan der Schulaufsichtsbehörde bis
spätestens 30.09.2022 vorgelegt werden.

Beschlussvorschlag:
Der Kreistag stimmt dem Schulentwicklungsplan des Landkreises Merzig-
Wadern, Stand: Mai 2022 zu.

Beschluss: einstimmig
Der Kreistag stimmt dem
Schulentwicklungsplan des Landkreises
Merzig-Wadern, Stand: Mai 2022 zu.
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2 Änderung der Schulbezeichnung der Förderschule Lernen
Noswendel
Vorlage: BV/788/2022

Folgende Erläuterungen lagen vor:

Der Schulleiter der Förderschule Lernen Noswendel hat mit Schreiben vom
31.05.2022 beantragt, die Schulbezeichnung der Förderschule Lernen
Noswendel
in

Schule am See, Förderschule Lernen,
Schule des Landkreises Merzig-Wadern

zu ändern. Laut Auskunft des Schulleiters habe die Gesamt- und
Schulkonferenz dem Vorschlag der Namensänderung bereits zugestimmt
und auch von Seiten des Ortsrates beständen keine Einwände.

Gemäß § 18 SchoG muss jede selbstständige Schule eine Bezeichnung
führen, die den Schulträger und die Schulform angibt und sich von der
Bezeichnung anderer Schulen am gleichen Ort unterscheidet.
Diese Voraussetzungen sind bei der beantragten Schulbezeichnung
gegeben.

Der Schulträger hat nach § 18 SchoG die Schulaufsichtsbehörde von der
beabsichtigten Bezeichnung zu unterrichten. Die Schulaufsichtsbehörde
kann die Führung des Namens untersagen, wenn pädagogische Gründe
oder öffentliche Belange es geboten erscheinen lassen.

Das Ministerium für Bildung und Kultur wurde diesbezüglich am
01.06.2022 angeschrieben. Das Ministerium teilte am 20.06.2022
folgendes per E-Mail mit: „Hinsichtlich der Änderung der Schulbezeichnung
der „Förderschule Lernen Noswendel“ in „Schule am See, Förderschule
Lernen“, hat das Anliegen die volle Unterstützung und das Einverständnis
seitens der Schulaufsicht.“

Finanzielle und personelle Auswirkungen:
Lediglich geringfügige finanzielle Auswirkungen durch Änderungen
Briefkopf, Schilder usw..

Beschlussvorschlag:
Der Kreistag stimmt der beantragten Änderung der Schulbezeichnung zu.

Beschluss: einstimmig
Der Kreistag stimmt der beantragten
Änderung der Schulbezeichnung zu.
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3 Benennung von Vertreterinnen und Vertretern sowie
Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertretern des Landkreises Merzig-
Wadern in die Schulregionkonferenz für die Amtszeit 01.11.2022
bis 31.10.2024
Vorlage: BV/787/2022

Folgende Erläuterungen lagen vor:

Gemäß § 54 Abs. 1 des Schulmitbestimmungsgesetzes (SchumG) gehören
der Schulregionkonferenz u.a. für die Schulträger zwei Vertreterinnen und
Vertreter der Kreise an, deren Benennung nach § 56 Abs. 3 SchumG dem
Kreistag obliegt.

Die zweijährige Wahlperiode der zur Zeit amtierenden
Schulregionkonferenz Merzig-Wadern endet mit Ablauf des 31. Oktober
2022.
Für die ab 1. November 2022 neu zu bildende Schulregionkonferenz
Merzig-Wadern sind daher zwei Vertreterinnen und Vertreter des Kreises
sowie zwei Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertreter zu benennen.

Bisher waren in der Schulregionkonferenz vertreten:

Vertreter Ersatzvertreter/in
CDU Frank Wagner Judith Kost
SPD Torsten Rehlinger Alexander Schirrah

Gemäß § 57 SchumG soll die Schulregionkonferenz zur Wahrnehmung der
Aufgaben der Schulregion (§ 2 Abs. 3 SchoG) das verantwortliche
Zusammenwirken von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern,
Erziehungsberechtigten und Schulträgern in inneren und äußeren
Schulangelegenheiten ermöglichen. Dies erfolgt vornehmlich durch
Austausch von Informationen und Erfahrungen in Fragen des regionalen
Schulwesens, deren Bedeutung über den Bereich einer Schule hinausgeht.
Die Schulregionkonferenz unterbreitet den zuständigen Stellen
Empfehlungen und Anträge, insbesondere in folgenden Angelegenheiten:
- Schulentwicklungsplanung für die Schulregion
- Errichtung, Änderung, Auflösung und Verlegung von Schulen
- Änderung der Schulbezirke
- Planung von Schulbaumaßnahmen innerhalb der Schulregion
- Maßnahmen zur Verbesserung der Kooperation der Schulen, vor
allem zur besseren Nutzung von Einrichtungen und technischen
Unterrichtsmitteln

- Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Weiterbildung
- Beförderung von Schülerinnen und Schülern, Abstimmung des
Unterrichtsbeginns und Unterrichtsendes

Beschlussvorschlag:
Der Kreistag benennt zwei Vertreterinnen und Vertreter sowie zwei
Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertreter für die Schulregionkonferenz des
Landkreises Merzig-Wadern für die Amtszeit 01.11.2022 bis 31.10.2024.
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Beschluss: einstimmig
Der Kreistag benennt folgende Mitglieder für die
Schulregionkonferenz des Landkreises Merzig-Wadern für
die Amtszeit 01.11.2022 bis 31.10.2024:

Vertreter Ersatzvertreter/in
CDU Frank Wagner Judith Kost
SPD Torsten Rehlinger Alexander Schirrah
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4 Feststellung des Jahresabschlusses sowie Entlastung der Landrätin
und der Kreisbeigeordneten für das Haushaltjahr 2018
Vorlage: BV/785/2022

Folgende Erläuterungen lagen vor:

Gemäß § 171 Nr. 7 i. V. m. § 42 Abs. 3 KSVG muss für diesen
Gegenstand der Tagesordnung eine besondere Vorsitzende/ein
besonderer Vorsitzender bestellt werden.
Ehrenamtliche Beigeordnete haben, soweit sie die Landrätin
vertreten haben, im Rechnungsprüfungsverfahren kein Stimmrecht
(§ 189 Abs. 1 i. V. m. § 101 Abs. 1 KSVG).

Vor der Feststellung des Jahresabschlusses sowie der Entlastung der
Landrätin und der Kreisbeigeordneten für das Haushaltsjahr 2018 durch
den Kreistag prüft der Rechnungsprüfungsausschuss in nicht öffentlicher
Sitzung den Jahresabschluss nach den Grundsätzen des § 122 Abs. 1
KSVG. In Gemeindeverbänden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt
besteht, ist diesem der Jahresabschluss vor dieser Prüfung zuzuleiten (§
122 Abs. 1 i.V.m. § 190 Abs. 1 und 2 KSVG).

Nach § 122 Abs. 1 KSVG hat das Rechnungsprüfungsamt zu prüfen, ob die
gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind, und den
Jahresabschluss außerdem dahin, ob der Haushaltsplan eingehalten ist.
Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Für die Rechtsstellung und die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes bei
einem Gemeindeverband gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung
über die Rechtsstellung und die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes
entsprechend (§ 190 Abs. 2 KSVG).

Das Rechnungsprüfungsamt hat über Art und Umfang der Prüfung sowie
über das Ergebnis der Prüfung mit Datum vom 31. Mai 2022 einen
Prüfungsbericht erstellt.

Nach dem Ergebnis der Prüfung vermittelt der Jahresabschluss 2018 ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung. Die gesetzlichen Vorschriften und die sie
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen
wurden beachtet. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das
Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der
Vermögensgegenstände einbezogen. Der Rechenschaftsbericht steht in
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des
Landkreises und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Das Prüfungsergebnis wurde der Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich mit
Schreiben vom 31. Mai 2022 mitgeteilt.
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Beschlussvorschlag:
Da die Prüfung zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt hat, wird
dem Kreistag empfohlen, zwei gesonderte Beschlüsse nach § 101 Abs. 2
i.V.m. § 189 Abs. 1 KSVG zu fassen:

1. den geprüften Jahresabschluss 2018 mit dem Überschuss in Höhe von
2.674.361,58 € festzustellen,

2. der Landrätin und den Kreisbeigeordneten, soweit sie die Landrätin
vertreten haben, für das Haushaltsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Die Mitglieder Bernd Altpeter und Frank Wagner – Kreisbeigeordnete im
Jahr 2018 – nehmen nicht an der Abstimmung teil.

Beschluss: einstimmig
Da die Prüfung zu keinen wesentlichen
Einwendungen geführt hat, fasst der
Kreistag zwei gesonderte Beschlüsse nach §
101 Abs. 2 i.V.m. § 189 Abs. 1 KSVG:

1. Der Kreistag stellt den geprüften
Jahresabschluss 2018 mit dem
Überschuss in Höhe von 2.674.361,58 €
fest.

2. Der Kreistag erteilt der Landrätin und
den Kreisbeigeordneten, soweit sie die
Landrätin vertreten haben, für das
Haushaltsjahr 2018 Entlastung.
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5 Satzung über Leistungen und Kostenbeiträge in der
Kindertagespflege im Landkreis Merzig-Wadern
Vorlage: BV/800/2022

Folgende Erläuterungen lagen vor:

Die Angelegenheit wurde nicht durch den Kreisausschuss
vorberaten. Der Kreistag muss gemäß § 175 Abs. 4 KSVG
beschließen, den TOP ohne Vorberatung zu behandeln.

Die Satzung über Leistungen und Kostenbeiträge in der Kindertagespflege
im Landkreis Merzig-Wadern wurde am 09.12.2019 beschlossen.

Der Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten beträgt gemäß §§ 4 und 5
der Satzung sowie der Anlage der Satzung seit 01.08.2021 maximal
210,00 €.

Zum 01.08.2022 tritt die vierte Stufe der Absenkung des Elternbeitrages
im Zuge des Gute-Kita-Gesetzes Saarland in Kraft. Gemäß dem
Vorstandsbeschluss des Landkreistages Saarland vom 24.06.2022 zur
analogen Anwendung des Gute-Kita-Gesetzes Saarland ist auch im Bereich
der Kindertagespflege der maximale Elternbeitrag für die Betreuung bei
Kindertagespflegepersonen zum 01.08.2022 zu senken. Nach
Berechnungen der Jugendämter der Landkreise und des
Regionalverbandes Saarbrücken beträgt der Elternbeitrag für eine
Betreuung ab 01.08.2022 neu maximal 205,00 €. Entsprechend den
tatsächlichen Betreuungsstunden wird der maximale Kostenbeitrag anteilig
verringert.

Finanzielle und personelle Auswirkungen:
Die Mindereinahmen durch den gesenkten Kostenbeitrag betragen ca.
4.500,00 €.

Beschlussvorschlag:
Der Kreistag stimmt der Änderung der Anlage zur Satzung
Kindertagespflege zur Umsetzung der vierten Stufe der analogen
Anwendung des Gute-Kita-Gesetzes mit einem maximalen Elternbeitrag
von 205,00 € für eine 40-stündige Betreuung ab 01.08.2022 zu.

Beschluss: einstimmig
Der Kreistag stimmt der Änderung der
Anlage zur Satzung Kindertagespflege zur
Umsetzung der vierten Stufe der analogen
Anwendung des Gute-Kita-Gesetzes mit
einem maximalen Elternbeitrag von 205,00
€ für eine 40-stündige Betreuung ab
01.08.2022 zu.
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6 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen

Auf Nachfrage des Mitgliedes Mayers teilt die Vorsitzende mit, dass im
Landkreis heute 388 neue Corona-Fälle verzeichnet worden seien. Die
Inzidenz liege bei rd. 1221.

Ende der Sitzung: 18:10 Uhr

Die Vorsitzende: Die Mitglieder: Die Schriftführerin:

Schlegel-Friedrich
Landrätin

Gillenberg A. Klinkner
Kreisangestellte

Zu TOP 4:

__________________

Hoffmann Rehlinger


